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KOLUMN E

Entwarnung für
Großaktionäre 

KAI KÖNIG

Großaktionäre, die zusammen
mehr als 30 Prozent an einer

börsennotierten Gesellschaft hal-
ten und sich bei der Wahl des Auf-
sichtsratsvorsitzenden abgestimmt
haben, können aufatmen: Der
Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt
festgestellt, dass eine solche Ab-
sprache nicht dazu verpflichtet, al-
len übrigen Aktionären ein Pflicht-
angebot nach dem Wertpapier-
übernahmegesetz zum Ankauf ih-
rer Anteile zu machen (Az.: II ZR
137/05). 

Damit schaffen die Karlsruher
Richter nach gegensätzlichen Ent-
scheidungen der Oberlandesge-
richte Frankfurt/Main und Mün-
chen endlich Rechtssicherheit. Sie
bremsen so einen allzu leichtferti-
gen Umgang mit der scharfen
Waffe des Pflichtangebots. Denn
gerechtfertigt ist dies nur bei Ver-
einbarungen wie Stimmbindungs-
und Poolverträgen, mit denen
Großaktionäre die Gesellschaft
dauerhaft kontrollieren, nicht aber
schon bei Absprachen über den
Aufsichtsratsvorsitz. 

Der BGH hat damit wirtschaft-
liche Vernunft bewiesen, die an-
derswo zu fehlen scheint. Wäre er
der gegenteiligen Meinung der
Vorinstanz gefolgt, hätte dies ver-
heerende Auswirkungen auf die
Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts gehabt. Es hätte sich wohl
kaum noch ein qualifizierter Kan-
didat für einen Aufsichtsratsvorsitz
gefunden, wenn es bei unklaren
Mehrheitsverhältnissen nicht wie
bisher üblich vorher Absprachen
geben dürfte. Das Risiko, bei sol-
chen Wahlen durchzufallen, tut
sich niemand von Rang und Na-
men unnötig an. Zudem hätte die
gegenteilige Auffassung eine La-
wine von Schadensersatzprozes-
sen losgetreten. Das hätte auslän-
dische Investoren noch mehr ab-
geschreckt. 

Ohnehin ist es sinnvoll, wenn
Großaktionäre in ihrer Verantwor-
tung für Unternehmen und Mitar-
beiter miteinander reden und sich
in Einzelfragen wie der Wahl des
Aufsichtsrats abstimmen, ohne
Angst haben zu müssen, dabei das
wirtschaftlich unwägbare Risiko
eines Pflichtangebots einzugehen. 

Für den Gesetzgeber heißt es
jetzt, die Karlsruher Lektion und
die Empfehlung des Bundesrats
vom 22. September zu beherzigen:
Die seit Juli geltende, verschärfte
Regel, nach der auch Konzernge-
sellschaften eines Großaktionärs
ein Übernahmeangebot abgeben
müssen, obwohl sie selbst nicht
Aktionär der betroffenen Gesell-
schaft sind, muss revidiert werden.
Denn die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht wird
schon jetzt von so genannten
Nichtberücksichtigungsanträgen
überflutet, mit denen betroffene
Unternehmen das Schlimmste zu
vermeiden versuchen.

KAI KÖNIG  ist Rechtsanwalt bei RP Rich-
ter & Partner in München. 

Europa bringt es ins
Rollen: Private Betriebe
dürfen bei der Besteue-

rung nicht schlechter
gestellt sein als kommu-

nale (FTD-Montage)

„Es könnte eine
wahre Klage-

welle über die
Gerichte herein-

brechen“
Andreas Koller,

Akanthus
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Angriff auf ein Privileg
Der Europäische Gerichts-
hof hat ein brisantes Urteil
gefällt: Private Unterneh-
men können jetzt Auskunft
über die Umsatzsteuer-
pflicht öffentlicher Betriebe
verlangen 

VON PETRA MAIER 

D
er Feuerbestattungsverein
Halle brachte den Stein
ins Rollen. Der private
Krematoriumsbetreiber

vermutete, dass seine kommunalen
Konkurrenten von der Umsatz-
steuer befreit seien, und fühlte sich
dadurch benachteiligt. Er zog vor
Gericht. Das Finanzamt Halle be-
rief sich jedoch auf das Steuerge-
heimnis und gab keine Auskunft. So
wanderte der Fall vor den Bundes-
finanzhof und schließlich zum
Europäischen Gerichtshof (EuGH).
In Luxemburg trafen die Richter
endlich eine Entscheidung – zur
Freude des Hallenser Bestattungs-
vereins: Ein privates Unternehmen,
das dieselbe Leistung erbringt wie
ein öffentliches, müsse eine un-
gleiche Besteuerung nicht hinneh-
men, heißt es in dem Urteil (Rs.
C-430/04).

Es geht dabei um Auslegungs-
fragen der 6. EU-Richtlinie zur Um-
satzbesteuerung. In Artikel 4 Absatz
5 werden Ausnahmen zugelassen,
wenn es sich um Tätigkeiten han-
delt, die öffentliche Einrichtungen
auf Grund ihrer Sonderrechte aus-
üben. Das können zum Beispiel
Dienstleistungen von Behörden
sein. Wer für welche Leistung in
Deutschland von der Umsatzsteuer
befreit ist, regelt das Umsatzsteuer-

gesetz (UStG) in Paragraf 4. Dazu
gehören die Deutsche Post, aber
auch der Hausarzt um die Ecke und
die Hebamme. Leistungen, die dem
Gemeinwohl der Bevölkerung die-
nen, sollen nicht noch durch die
Umsatzsteuer verteuert werden, so
der Gedanke. 

Derzeit stellen aber auch Eigen-
und Landesbetriebe etwa im Stra-
ßenbau oder in der Abwasserent-
sorgung oftmals keine Rechnungen
mit Umsatzsteuer aus. Die Kommu-
nen und Länder tragen lediglich die
Personal- und Sachkosten. Doch
wo fängt das Gemeinwohl an, und
wo endet es? Die privaten Anbieter,
die heute immer häufiger mit öf-
fentlichen Unternehmen konkur-
rieren, sehen in der ungleichen
Besteuerung nur eines: einen ekla-
tanten Wettbewerbsnachteil. Ihre
Leistungen haben immer einen
Aufschlag von 16 Prozent, bald wer-
den es sogar 19 sein. 

„Die Brisanz des Urteils liegt im
Recht auf Auskunftspflicht“, sagt
Andreas Koller, Wirtschaftsprüfer
von der Akanthus Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft in München.
„Denn jetzt kann der private Anbie-
ter einer Leistung seinen Wettbe-
werbsnachteil belegen. Auf Grund
der EuGH-Entscheidung könnte
eine wahre Klagewelle über die
Gerichte hereinbrechen.“ 

Die Chancen für benachteiligte
private Anbieter stehen nicht
schlecht. „Ist eine unterschiedliche
Besteuerung ungerechtfertigt,
kann der Private hie-
rauf eine Konkurren-
tenklage stützen und
Gleichbehandlung ver-
langen“, sagt Ute Jas-
per, Partnerin in der
Anwaltskanzlei Heu-
king Kühn Luer Wojtek.
„Dabei würde die
Gleichbehandlung im-
mer auf eine Umsatz-
steuerpflicht für den
Gewerbebetrieb der öffentlichen
Hand hinauslaufen.“ 

Der Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungswirtschaft
(BDE) hat prompt reagiert und Be-
schwerde bei der EU-Kommission
eingereicht wegen Nichtbeachtung
des Gemeinschaftsrechts. Der Ver-
band, der nach eigenen Angaben
mehr als 170 Unternehmen der
privaten Wasserwirtschaft vertritt,
ist der Meinung, dass seine Mit-
glieder durch die Mehrwertsteuer-
pflicht einen Wettbewerbsnachteil
gegenüber den kommunalen An-
bietern haben. „Das deutsche
Umsatzsteuerrecht verstößt des-
halb nach unserer Überzeugung
gegen EU-Recht und muss drin-
gend geändert werden“, sagt BDE-
Hauptgeschäftsführer Stephan
Harmening. 

Und das aus einem noch ganz
anderen Grund: Denn das, was die
privaten Konkurrenten als handfes-
ten Nachteil empfinden, belastet
auch die Kasse der Kunden öffentli-
cher Unternehmen. Sie vermissen
die Umsatzsteuer auf den Rech-
nungen. Denn üblicherweise ver-
rechnen Unternehmen ihre einge-
nommene mit der selbst gezahlten
Mehrwertsteuer. Mit den Rechnun-
gen kommunaler Unternehmen,
die von der Mehrwertsteuer befreit
sind, funktioniert das nicht: Sie ver-
langen keine Umsatzsteuer, also

kann sie der Kunde auch
nicht über den Vorsteu-
erabzug verrechnen. 

Im DaimlerChrysler-
Werk in Bremen haben
die Verantwortlichen
nachgerechnet. Sie be-
ziffern den Nachteil
durch die geringeren
Vorsteuerverrechnungs-
möglichkeiten auf 1 €

pro hergestelltes Fahr-
zeug. Insgesamt müssten Bremer
Unternehmen jährlich 3,5 Mio. €

weniger Umsatzsteuer an den Bund
überweisen, wenn nicht mehr die
kommunalen Bremer Entsorgungs-
betriebe, sondern eine private Ab-
wasser-GmbH das Schmutzwasser
entsorgen würde. 

Doch was Unternehmen gut fin-
den, muss nicht zwingend dem
Wohl der Bürger dienen. „Mehr
Wettbewerb führt in vielen Fällen
auch zu niedrigeren Preisen“, sagt
Steuerberaterin Annette Tenhaven
aus München, „aber der Endver-
braucher zahlt erst einmal die
Rechnung, und diese könnte dann
ab Januar 19 Prozent teurer wer-
den.“ Gleichbehandlung hin oder
her – die Zeche zahlt am Ende der
Verbraucher. Er hat keine Möglich-
keit, Vorsteuer abzuziehen. 

Vergebliche
Werbungskosten 
Wird ein Kaufvertrag über eine Miet-
immobilie aufgehoben und ist in die-
sem Zusammenhang an den Verkäu-
fer ein Schadensersatz zu leisten, so
handelt es sich hierbei um vorab ent-
standene „vergebliche“ Werbungskos-
ten für den Käufer, die auch steuer-
lich absetzbar sind. So entschied der
Bundesfinanzhof (BFH) jetzt über
eine Klage eines Ehepaars, das ein
Mehrfamilienhaus nicht erwerben
konnte, weil die Hausbank den millio-
nenschweren Kredit in letzter Sekun-
de verweigerte. Rund 130 000 € an
Schadensersatz, Notar- und Gerichts-
kosten wurden fällig. Das zuständige
Finanzamt verweigerte jedoch die
Anrechnung, da keine Einkunftserzie-
lungsabsicht mehr gegeben war. Der
BFH entschied dagegen, dass der
wirtschaftliche Zusammenhang zwi-
schen den Aufwendungen und der
Einkunftsart völlig ausreichend sei.
Dies treffe auch zu, wenn es gar nicht
zu den geplanten Einkünften komme
(Az.: IX R 45/05). BIRGIT TIETJEN

Steuerfreibetrag bei
Abfindungszahlungen
Fließen einem Arbeitnehmer nach
Aufhebung seines Arbeitsverhältnisses
mehrere Teilzahlungen zu, so ist der
Freibetrag nach Paragraf 3 Nummer 9
Einkommensteuergesetz im Zufluss-
jahr der ersten Zahlung zu berück-
sichtigen. Das entschied jetzt der BFH
(Az.: XI R 58/05). Ein Arbeitnehmer
hatte 1998 zunächst eine so genannte
Umorientierungshilfe von 120 000 DM
erhalten, zum endgültigen Ausschei-
den Ende 2000 zusätzlich noch eine
Abfindung von 36 000 DM. Entgegen
dem Antrag des Klägers seien diese
Zahlungen aber nicht ermäßigt zu
besteuern, heißt es in der Begrün-
dung des Gerichts. Denn diese
Begünstigung greife nur bei „außeror-
dentlichen Einkünften“, die durch
Zusammenballung zu einer erhöhten
steuerlichen Belastung führen. Im
Streitfall war diese Voraussetzung
durch die beiden Teilzahlungen aber
nicht gegeben. BIRGIT TIETJEN

Anwälte rechnen
unterschiedlich ab
Die deutschen Anwälte verwenden
unterschiedliche Methoden bei der
Berechnung ihrer Honorare. Laut
einer Studie des Soldan Instituts rech-
nen 36 Prozent minutengenau ab.
Ebenso viele arbeiten mit festen Zeit-
intervallen. Am beliebtesten dabei
sind 15-Minuten-Einheiten. Das Ober-
landesgericht Düsseldorf hatte jüngst
diese Praxis in Frage gestellt. FTD

KONTAKT rechtundsteuern@ftd.de

Umsatzsteuerrecht
6. EU-Richtlinie Das Umsatz-
steuerrecht ist innerhalb der Euro-
päischen Union auf der Grundlage
der 6. Richtlinie des Europäischen
Rats vom 17. Mai 1977 weitgehend
harmonisiert (77/388/EWG). Die
Regelungen wurden seitdem
mehrmals angepasst.

Ausnahmen Städte, Länder und
Gemeinden gelten in der Regel
nicht als Steuerpflichtige – soweit
die Tätigkeiten Teil der öffentli-
chen Gewalt sind. Falls ihre Befrei-
ung von der Umsatzsteuer jedoch
zu „größeren Wettbewerbsverzer-
rungen“ führen würde, müssen
auch die staatlichen Leistungen
und Tätigkeiten besteuert werden.
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